
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:  
 
Der Rat  

1. nimmt die vom Kämmerer im Rahmen des § 83 Abs. 1 GO NRW genehmigten außer- 
und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 zur 
Kenntnis 

2. stimmt gem. § 83 GO NRW Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2017 innerhalb der 
Produktgruppe 1.03.07 "Sonstige schulische Aufgaben" in Höhe von 149.800 € zu. Die 
Deckung ist gewährleistet durch Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen in 
den Produktgruppen 1.01.15 "Gebäudewirtschaft" und 1.05.02 "Soziale Einrichtungen 
und Leistungen". 

 


